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Az.:53.0017/19-Str 
 

Genehmigungsbescheid nach § 4 BImSchG 

zur Errichtung und zum Betrieb des Tanklagers, Gebäude N 31 

 

 

1. Tenor 

Auf Antrag der Fa. Covestro Deutschland AG, Chempark Leverkusen, 51368 Lever-

kusen ergeht nach Durchführung die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) i.V.m. der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) vorgeschriebenen Verfahrens folgende 

Entscheidung: 

 

Der Firma Covestro Deutschland AG wird gemäß § 4 BImSchG i. V. m. dem § 2 

i.V.m. Nr. 9.3.1 des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) die Genehmigung zur Errichtung und 

zum Betrieb eines Tanklagers Gebäude N 31 mit zwei Übernahme-/Abfüllstellen und 

weiteren Nebeneinrichtungen auf dem Werksgelände in Leverkusen, Gemarkung 

Wiesdorf, Flur 15, Flurstück 344 erteilt. 

Die Anlage dient als Betriebsbehälterlager der Übernahme, Lagerung und Abgabe 

von Lösungsmitteln, Grundisocyanaten und Polyisocyanaten.   

Die Anlage besteht aus acht Lagerbehältern mit einem Volumen von je 100m³. Die 

Tanks befinden sich, in einer abgesenkten Tanktasse die durch zwei Zwischenwände 

in drei Tanktassenabschnitte unterteilt ist.  

 

Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die Baugenehmigung nach § 74 

BauO NRW, die Eignungsfeststellungen gemäß § 63 WHG und die Erlaubnisse ge-

mäß § 18 Betriebssicherheitsverordnung ein.  

 

 

Dieser Bescheid ergeht auf der Grundlage der mit dem Bescheid verbundenen 

Antragsunterlagen. Diese Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbe-

scheides und maßgebend für dessen Ausführung, soweit nicht durch die unter 

Ziffer 5 aufgeführten Nebenbestimmungen eine andere Regelung getroffen wird. 
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Diese Genehmigung wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass abweichende oder 

zusätzliche Anforderungen an die Errichtung der Anlage gestellt werden können, 

wenn aufgrund der Prüfung der bautechnischen Nachweise eine wesentliche 

Änderung des Bauvorhabens erforderlich ist. 

 

Diese Genehmigung ersetzt die vorzeitige Zulassung der Errichtung nach § 8a BIm-

SchG vom 14.06.2019, Az.: 53.0017/19-8a-Str. 

 

 

Die Genehmigung erlischt wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Zustellung des 

Genehmigungsbescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wird und inner-

halb von zwei weiteren Jahren die Inbetriebnahme erfolgt.  

 

 

2. Kostenentscheidung: 

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 

 

3. Festsetzung der Verwaltungskosten: 

Die Festsetzung der Verwaltungskosten ergeht in einem gesonderten Bescheid. 
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4. Begründung 

4.1 Sachverhaltsdarstellung 

Mit Schreiben vom 20.02.2019 mit Antragsergänzungen vom 28.08.2019 stellte die 

Fa. Covestro Deutschland AG einen Antrag nach § 4 BImSchG zur Errichtung und 

zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung von Gefahrstoffen, das Tanklager Gebäude 

N31. 

Mit gleichem Schreiben beantragte die Fa. Covestro Deutschland AG gemäß § 8a 

BImSchG die Zulassung der vorzeitigen Errichtung des Vorhabens.  

 

Das Tanklager Gebäude N31 besteht aus acht Lagerbehältern mit einem Fassungs-

vermögen von je 100 m³. Die wesentlichen Lagermedien sind Grundisocyanate, Poly-

isocyanate und Lösungsmittel. Die Anlieferung und Abgabe der dort gelagerten Stof-

fe erfolgt über Rohrleitungen, Straßentankwagen und Tankcontainer. Die Anlieferung 

und Abgabe in Straßentankwagen und Tankcontainer erfolgt an zwei überdachten 

Füll-und Entleerstellen. 

 

4.2  Rechtliche Gründe 

Nach § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn 

 

1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 BImSchG 

erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und 

 

2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der 

Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

 

 

4.3 Verfahrensfragen 

Das Tanklager N31 ist nach der Liste der genehmigungsbedürftigen Anlagen der  

4. BImSchV als Anlage Nr. 9.3.1 mit Stoffen nach den Nrn.27, 28, 29 und 30 aus der 

Stoffliste des Anhangs 2 (Verfahrensart G) einzustufen. 

Die Errichtung und der Betrieb dieser Anlage bedarf einer Genehmigung gemäß § 4 

BImSchG. 
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Zuständig für die Erteilung der Genehmigung ist nach § 2 ZustVO die Bezirksre-

gierung Köln. 

 

Gemäß § 2 Abs. 1, Ziffer 1, Buchstabe a der 4. BImSchV wurde das Genehmigungs-

verfahren nach den Bestimmungen des § 10 BImSchG, der Neunten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Grundsätze des Genehmi-

gungsverfahrens - 9. BImSchV) vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), in der derzeit 

geltenden Fassung, durchgeführt. 

 

Nach der Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen wurden die Antrags-

unterlagen zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung der Antragsunterlagen an die 

Fachbehörden zur Stellungnahme versandt. 

 

Insgesamt haben folgende Behörden Stellungnahmen abgegeben bzw. Gutachten 

erstellt: 

 

Stadt Leverkusen 

 Fachbereich Planung und Bauaufsicht 

 Feuerwehr 

Landesamt für Umwelt- Natur- und Verbraucherschutz (LANUV) 

 

Innerhalb der Bezirksregierung Köln wurden Stellungnahmen zum Arbeitsschutz, zur 

Anlagensicherheit (Dezernat 55) und zum Wasserrecht (Dezernat 54) eingeholt. Sei-

tens des Dezernates 53 der Bezirksregierung Köln erfolgte eine Prüfung des Antra-

ges im Bereich des technischen Umweltschutzes. 

Abgesehen von Vorschlägen für Hinweise und Nebenbestimmungen haben die o. g. 

Stellen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Die vorge-

schlagenen Nebenbestimmungen und Hinweise werden - soweit diese zur Erfüllung 

der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG erforderlich sind - in den 

Bescheid übernommen. 

 

Der Antrag wurde im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln und in örtlichen Tageszei-

tungen am 08.04.2019 öffentlich bekanntgemacht. Die Antragsunterlagen lagen in 
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der Zeit vom 16.04.2019 bis 15.05.2019 bei der Stadt Leverkusen und der Bezirksre-

gierung Köln öffentlich aus. Zusätzlich wurde eine Auslegung der Antragsunterlagen 

zeitgleich auf der Internetseite der Genehmigungsbehörde veranlasst. 

 

Die Einwendungsfrist endete am 14.06.2019.  

 

Innerhalb dieser Frist wurden keine Einwendungen gegen das Vorhaben vorgetra-

gen. Der für den 27.06.2019 vorgesehene Erörterungstermin konnte somit entfallen. 

 

Die Antragsunterlagen wurden hinsichtlich der Unterlagen und zum Sicherheitsbe-

richt ergänzt. Bei den Antragsergänzungen handelte sich i.w. um Ergänzungen der 

Dokumentation; hinsichtlich der Auswirkungen der Anlage wurden keine neuen Tat-

sachen geschaffen. Die Genehmigungsbehörde hat daher von einer erneuten öffent-

lichen Bekanntmachung und Auslegung der Antragsunterlagen abgesehen. 

 

 

Die Lageranlage ist der Nr. 9.3.2 Spalte 2 der Liste „UVP-pflichtiger Vorhaben“ der 

Anlage 1 des UVPG zuzuordnen. Daher war in einer allgemeinen Vorprüfung nach  

§ 7 UVPG zu entscheiden, ob die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) erforderlich ist. 

. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 7 UVPG  hat ergeben, dass die Ände-

rung nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien keine er-

heblich nachteiligen Umweltauswirkungen hat, die zu berücksichtigen wären. Somit 

ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Das Er-

gebnis dieser Einzelfallprüfung war ebenfalls Gegenstand der o.g. Öffentlichen Be-

kanntmachung vom 08.04.2019. 
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4.4 Fachgesetzliche Prüfung des Vorhabens 

Die medienübergreifende fachgesetzliche Prüfung hat ergeben, dass bei Beachtung 

der unter Ziffer 5 aufgeführten Nebenbestimmungen die Genehmigungsvorausset-

zungen für den geänderten Betrieb der Anlage vorliegen. Damit ist sichergestellt, 

dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öf-

fentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 

dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Im Einzelnen wurde das Vorhaben 

unter Beteiligung der zuständigen Behörden auf seine Übereinstimmung mit folgen-

den Vorschriften überprüft: 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich Rechtsverord-

nungen und Verwaltungsvorschriften 

 Bauordnungsrecht 

 Wasserhaushaltsgesetz 

 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

 Vorschriften zum Arbeitsschutz 

 Vorschriften zum sonstigen Wasserrecht 

 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

 Brand- und Explosionsschutz 

 

 

4.4.1 Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstig-

 gen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 

4.4.1.1 Anlagensicherheit 

Die Lageranlage fällt aufgrund der Art und der Menge der verwendeten Stoffe unter 

den Anwendungsbereich der Störfallverordnung. Der den Antragsunterlagen beige-

fügte Sicherheitsbericht wurde vom Landesamt für Umwelt- Natur- und Verbraucher-

schutz (LANUV) begutachtet. Die Begutachtung hat ergeben, dass der Betreiber die 

nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen vorsieht, 

um Störfälle zu verhindern. 

Im Hinblick auf den Antragsgegenstand wurden u.a. die Auswirkungen hypotheti-

scher Stofffreisetzungen von 2,4-Toluylendiisocyanatgemäß dem Leitfaden KAS 18 

der Störfallkommission berechnet. Die Berechnungen belegen, dass auch im Falle 
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einer Störung angenommenen Leckgröße von 10mm² außerhalb des Chemparks 

Leverkusen gefährliche Immissionsbelastungen nicht zu befürchten sind.  

 

4.4.1.2 Luftverunreinigende Stoffe 

Die Abgasentsorgung bei Füll- und Entleervorgängen erfolgt im Gaspendelverfahren 

oder wird über eine Abgassammelleitung in den thermischen Abluftreinigungsanla-

gen (BAR U62 und TAR U23) der benachbarten Anlage zur Herstellung von Grun-

disocyanaten der Fa. Covestro Deutschland ÁG entsorgt. 

 

Zur Vermeidung von diffusen Emissionen werden TA-Luft-konforme technisch dichte 

Pumpen und Flanschabdichtungen installiert. Bei Füll-und Entleervorgängen wird 

soweit wie möglich das Gaspendelverfahren angewendet. 

 

4.4.1.3 Abfälle 

Abfälle fallen nicht an. 

 

4.4.1.4 Abwasser 

Abwasser (760 m³/a), welche aus Niederschlagswasser und Dampfkondensat be-

steht und in den Sumpfgruben der Tanktassen aufgefangen und über Pumpen zu 

einem Abwassersammelbehälter in der benachbarten Anlage Nr. 156 gefördert wird, 

wird nach Gutbefund über den Biokanal in die zentrale Kläranlage eingeleitet. Die 

Obere Wasserbehörde, (Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln) hat keine Bedenken 

gegen diese Vorgehensweise erhoben. 
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4.4.1.5 Vorbeugender Gewässerschutz 

In der Anlage werden wassergefährdende Stoffe gelagert und abgefüllt und über 

Rohrleitungen gefördert. 

Die Antragsunterlagen enthalten Ausführungen zu den getroffenen Vorkehrungen zur 

Einhaltung der Anforderungen des § 3 VAwS, bzw. des § 17 der inzwischen in Kraft 

getretenen AwSV. 

Die Anlagen gemäß AwSV für die die Eignungsfeststellungen gemäß § 63 WHG er-

teilt werden, sind in folgender Tabelle aufgeführt: 

 

 AwSV-Anlage  Maßg. WGK Maßg. Volumen Gefährdungsstufe 

nach § 39 AwSV 

1 LAU-Anlage Tanklager N31 

Tanks B 801-B808 

020-SY-001344 2 754m³ D 

2 LAU-Anlage Füll-und Entleerstelle 020-SY-001343 2 163,8 D 

3 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung MPA 

020-SY-001334 1 5,1 m³ C 

4 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung Xylol 

020-SY-001335 2 4,8m³ C 

5 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung Ethylaceat 

020-SY-001336 1 45,7m³ D 

6 Rohrleitungsanlage 

Solventnaphta 100 

020-SY-001337 2 10,3m³ D 

7 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung Desmodur XP 2575 

020-SY-1338 1 59m³ D 

8 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung Desmodur XP 2617 

020-SY-1339 2 25m³ D 

9 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung Desmodur T100 

020-SY-001342 2 34m³ D 

10 Rohrleitungsanlage 

Rohrbrückenleitung IPDI 

020-SY-001341 2 38,8 D 

 

Bezüglich der detaillierten Beschreibung der AwSV-Anlagen und der Lagermedien 

(geplante Erstbelegung der Tanks) wird auf die in den Antragsunterlagen enthaltene 

Anlagenbeschreibung verwiesen. 

 

Die von der Antragstellerin beschrieben technischen Maßnahmen zur Einhaltung der 

wasserrechtlichen Vorgaben wurden von einem AwSV-Sachverständigen begutach-

tet. Die zugehörigen Prüfberichte sind den Antragsunterlagen beigefügt worden. 

Die Genehmigungsbehörde kommt nach Prüfung der Anlagenbeschreibung und der 
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Gutachten zu dem Schluss, dass die erforderlichen wasserrechtlichen Vorgaben zum 

vorbeugenden Gewässerschutz beim Tanklager N 31 und den zugehörigen Abfüllan-

lagen und Rohrleitungen erfüllt werden. Die Eignungsfeststellungen gemäß § 63 

WHG für die Anlage werden erteilt. 

 

4.4.1.6 Auswirkungen durch Lärm 

In einer den Antragsunterlagen enthaltenen Schallemissions-/Immissionsprognose 

vom 12.02.2019, (Projektnr. EIP2018-151) wird dargelegt, dass durch den Betrieb 

der Anlage einschließlich dem der Anlage zuzurechnenden Anlieferverkehr keine 

schädlichen Umweltauswirkungen durch Geräusche zu besorgen sind.  

 

 

4.4.1.7 Arbeitsschutz / Betriebssicherheitsverordnung/Brandschutz 

 

Die Antragsunterlagen enthalten Aussagen zu Arbeitsschutz- und Brandschutzmaß-

nahmen. 

Wesentliche Unterlagen sind ein Prüfbericht der ZÜS zur Erlaubnis nach § 18 Be-

triebssicherheitsverordnung und ein Brandschutzkonzept. 

Die Prüfung der Antragsunterlagen durch die ZÜS hat ergeben, dass das Tanklager 

N 31 den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entspricht, Bedenken 

gegen die Erteilung der Erlaubnis werden nicht vorgetragen.  

Die von der Antragstellerin vorgesehenen Maßnahmen zum Brandschutz und zum 

Arbeitsschutz wurden von den zuständigen Fachbehörden nicht beanstandet.  

Die Erlaubnisse gemäß § 18 Betriebssicherheitsverordnung werden erteilt. 

 

4.4.1.8 Baurecht / Bauplanungsrecht 

Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen sind mit dem Vorhaben verbunden und 

wurden von der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Leverkusen geprüft.  

Die bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 

wurde vom Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Leverkusen bestä-

tigt. 
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4.4.1.9 Betriebliche Nachsorgepflichten 

In den Unterlagen ist dargelegt, dass die Antragstellerin den betrieblichen Nach-

sorgepflichten gemäß § 5 Abs. 3 BImSchG bei Stilllegung der Anlage durch einen 

Rückbau der Anlage sowie durch die Verwertung bzw. Entsorgung von vorhandenen 

bzw. anfallenden Abfällen nachkommen wird und dass das Betriebsgelände wieder 

in einen ordnungsgemäßen Zustand hergestellt wird. 

 

 

 

 

Auf die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung hat die Antrag-

stellerin einen Rechtsanspruch, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Da die Vo-

raussetzungen des § 6 BImSchG vorliegen, war die Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb des Tanklager N 31 mit Nebeneinrichtungen zu erteilen.  
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5.  Nebenbestimmungen 

  

N1 Der zuständigen Überwachungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezernat 

 53.3) sind spätestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme der AwSV-Anlagen 

 die Berichte über die Sachverständigenprüfung nach §46 (2) AwSV vorzule-

 gen. 

 

N2 Die AwSV-Anlagen dürfen nur im mängelfreien Zustand in Betrieb genommen 

 werden. 

 

N3 Betriebsstörungen und sonstige Vorkommnisse, bei denen wassergefährden

 de Stoffe aus einer AwSV-Anlage austreten und zu befürchten ist, dass diese

 in ein oberirisches Gewässer, in den Untergrund oder in die Kanalisation ge-

 langen sind der zuständigen Überwachungsbehörde (Bezirksregierung Köln, 

 Dezernat 53 unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflichtig ist, wer die 

 AwSV-Anlage betreibt, instand hält, instand setzt, reinigt oder prüft. Dabei 

 sind Art, Umfang, Ort und Zeit des Schadensereignisses möglichst genau 

 anzugeben. 

 Unabhängig davon sind alle Ereignisse gemäß Absatz 1 in einem Betriebsta-

 gebuch zu dokumentieren. Die Eintragungen sind jederzeit zur Einsicht durch 

 die zuständige Überwachungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezernat 53) 

 bereitzuhalten und über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nach der 

 letzten Eintragung aufzubewahren. 

 

N4 Gemäß § 68 BauO NRW sind dem Fachbereich Bauaufsicht der Stadt Lever-

kusen spätestens mit der Anzeige des Baubeginns die bautechnischen Nach-

weise vorzulegen. Ebenfalls vorzulegen ist die Bestätigung, 

  dass ein staatlich anerkannter Sachverständiger, der für dieses Bauvorhaben 

die Standsicherheit gemäß § 12 der Sachverständigenverordnung bescheinigt 

hat, 

- mit der Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Bauvorha-
bens in bautechnischer Sicht, 

- mit der Bauzustandsbesichtigung nach Fertigstellung des Rohbaus, 
- mit der Bauzustandsbesichtigung nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

beauftragt wurde. 
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N5 Mit der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fer-

tigstellung ist dem Fachbereich Bauaufsicht der Stadt Leverkusen eine Be-

scheinigung des gemäß § 68 BauO NRW beauftragten staatlich anerkannten 

Sachverständigen vorzulegen, wonach er sich durch stichprobenhafte Kontrol-

len während der Bauausführung davon überzeugt hat, dass die bauliche Anla-

ge entsprechend den geprüften statischen Nachweisen errichtet und geändert 

ist. 

N6 Es ist dem Fachbereich Bauaufsicht eine Bescheinigung des Sachverständi-

gen für die Standsicherheit vorzulegen, wonach die Bauzustandsbesichtigung 

nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung 

mängelfrei erfolgt ist. 

N7 Bis spätestens eine Woche vor Ausführungsbeginn ist dem Fachbereich Bau-

aufsicht ist eine Fachbauleiterin / ein Fachbauleiter für den Brandschutz na-

mentlich zu benennen, der darüber wacht, dass das genehmigte Brandschutz-

konzept während der Errichtung des Sonderbaus dem öffentlichen Baurecht, 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem genehmigten Brand-

schutzkonzept entsprechend durchgeführt wird. 

N8 Mit der Anzeige der Fertigstellung des Bauvorhabens ist dem Fachbereich 

Bauaufsicht der Stadt Leverkusen eine Bescheinigung des benannten Fach-

bauleiters für den Brandschutz vorzulegen, wonach er sich durch Kontrollen 

während der Bauausführung bis zur Fertigstellung davon überzeugt hat, dass 

die bauliche Anlage entsprechend dem genehmigten Brandschutzkonzept 

mängelfrei errichtet worden ist. 

N9 Baubeginn, Rohbau- und Fertigstellungszeitpunkt sind dem Fachbereich Bau-

aufsicht der Stadt Leverkusen schriftlich mitzuteilen. 

 

 

6. Hinweise 

1. Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie von einer zuge-

lassenen Überwachungsstelle (Anhang 2, Abschnitt 1 BetrSichV) geprüft worden 

ist und diese eine Bescheinigung erteilt hat, dass sich die Anlage in ordnungsge-

mäßem Zustand befindet (§§ 15 und 17 BetrSichV). 
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2. Änderungen der Bauart oder Betriebsweise der Anlage, welche die Sicherheit 

beeinflussen bedürfen, sofern nicht nach § 16 BImSchG genehmigungspflichtig, 

der Erlaubnis (§ 18 BetrSichV). 

 

3. Im Rahmen der Ordnungsprüfung (§ 15 Abs. 1 BetrSichV) ist insbesondere fest-

zustellen, ob die erforderlichen Unterlagen vollständig sind und das Brand- und 

Explosionsschutzkonzept zur Erreichung der Schutzziele schlüssig und in den er-

forderlichen Unterlagen richtig abgebildet ist. 
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7. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage 

erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln in 50667 Köln, Appell-

hofplatz schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 

erklären. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 

muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-

zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 

der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-

mäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-

beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 

Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-

schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. 

I S. 3803) in der zurzeit geltenden Fassung. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 

werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de . 

 

 

Köln, 31.01.2020 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hinsen 

http://www.justiz.de/

